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Sitzung vom 20. April 1983

1448. Bau- und Zonenordnung, Erschliessungsplan. Ä.
Am 24. November 1981 setzte die Gemeindeversammlung
E]sau ihre Bau- und Zonenordnung fest. Gegen diesen Be
schluss wurden drei Rekurse bei der Baurekurskommission
erhoben, wovon einer nach einer Handänderung abgeschrie
ben und zwei abgewiesen wurden. Die beiden letzteren Ver
fahren wurden weitergezogen; sie sind derzeit heim Regie
rungsrat hängig. Der Gemeinderat Elsau ersuchte mit Schrei
ben vom 3. März 1982 um die Genehmigung der nicht auge
fochtenen Teile der Bau- und Zonenordnung und um die Be
freiung von der Pflicht zur Festsetzung eines Erschliessung‘s-
plans.

13. Die Bau- und Zonenordnung entspricht dem vom Re
gierungsrat mit Beschluss Nr. 4572/1982 genehmigten kommu
nalen Gesamtplan. Die beiden hängigen Rekurse betreffen die
Zuweisung der Grundstücke Kat.-Nr. 151 im «Heidenbüeh
und Kat.-Nr. 1205 im «Ifang> in die Reservezone. Der Aus
gang dieser Rekursverfahren hat keinen Einfluss auf den Zo—
nenpian. Die beantragte Genehmigung ist gemäss § 5 Pla
nungs- und Baugesetz möglich.

G. Der Gemeinderat Elsau ersucht aufgrunfl von § 90
Abs. 3 PBG um Befreiung von der Pflicht zur Festsetzung des
Erschliessungsplans. Die Groherschliessun g der festgesetzten
Bauzonen ist mit Ausnahme einer Strasse und einer Bachkor
i‘ektion in Unterschottikon vorhanden. Es rechtfertigt sieh
daher, die Gemeinde von der Pflicht zur Festsetzung des Er
schhessungsplans zu entbinden.

Auf Antrag der Direktion der öffentlichen Bauten

beschliesst der Rcgicrungsrat:

1. Dci‘ Beschluss der Gcmeindeversammlung Elsau vom
24. November 1981 betreffend Festsetzung der kommunalen
Bau- und Zonenordnung wird unter Vorbehalt von Dispositiv
11 genehmigt.

TI. Die die Parzellen Kat.-Nrn. 151 und 1205 betreffenden
Festlegungen sind von der Genehmigung ausgenommen.

III. Die Gemeinde Elsau wird von der Pflicht zur Festset
zung des Erschliessungsplans entbunden.

IV. Der Gemeinderat Eisau wird eingeladen, Dispositiv 1
und II dieses Beschlusses gemäss § 6 lit. a PI3G öffentlich be
kanntzugchcn.

V. Mitteilung an den Gemeinderat Elsau (unter Rücksen
dung je eines mit <1cm Genehmigungsvermerk versehenen
Exemplars der Bau- und Zonenordnung‘, des Zonenpians und
der vier Detaiipläne [Äussiehtsschutz Bcrgli und Schründler,
Wald- und Gewässerabstandslinien 1 und 2] sowie mit der



Bitte, der Baudirektion 25 Exemplare der gedruckten Bau
ordnung mit Zonenpian zuzustellen), die Kanzlei der Baure
kurskommissionen sowie an die Direktion der öffentlichen
Bauten.

Zürich, den 20. April 1983

Vor dem Regierungsrat

Der Staatsschreiber:

Roggwffler


